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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 69/J der
Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter wie folgt:

Fragen1und 5:

Eine Verordnungsermachtigung in Bezug auf die Definition von Freiflachen, welche
Voraussetzung fir die Verfigung einer solchen Verordnung ware, ist im TNRSG nicht

enthalten.

Ungeachtet dessen wurde am 23. Dezember 2019 seitens des BMASGK eine Information zu
aktuellen Fragestellungen betreffend das Tabak- und Nichtraucher-innenschutz- bzw.
Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) an die Amter der Landesregierungen Ubermittelt. Neben
diversen anderen Klarstellungen zu Fragen des Vollzugs des TNRSG wurde darin u. a. auch
eine Abgrenzung betreffend den Begriff ,Freiflachen" vorgenommen. Im Sinne der
Rechtssicherheit wird in Punkt I. des Schreibens die zulassige ,Ummantelung" von

Uberdachten Flachen geregelt.
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Frage 2:

Die Notwendigkeit betreffend eine eigene Definition zum Begriff ,Freiflache" war 2015 nicht
gegeben, zumal zum damaligen Zeitpunkt nicht absehbar war, dass nach Inkrafttreten des
absoluten Rauchverbots im Lokalinneren die im Freien liegenden Bereiche von
Gastronomiebetrieben in welcher Form auch immer ummantelt bzw. verbaut werden

wuirden.

Frage 3:

Eine diesbezigliche Verordnungsermachtigung, welche Voraussetzung fir die Verfigung
einer solchen Verordnung ware, ist im TNRSG nicht enthalten.

Welche konkreten Abwdagungen in dieser Angelegenheit von der seinerzeitigen Ressortchefin
Dr. Rendi-Wagner hinsichtlich eines allfalligen Erlasses getroffen wurden, entzieht sich
meiner Kenntnis.

Frage 4:

Eine Verordnungsermachtigung in Bezug auf ,Freiflachen®, welche Voraussetzung fur die
Verfiigung einer solchen Verordnung ware, istim TNRSG nicht enthalten, und ware somit

eine Regelung dieser Frage im Verordnungsweg nicht moglich.

Eine allenfalls erforderliche Klarstellung im Erlassweg wurde von der zustandigen

Fachabteilung jedoch ausdricklich unterstitzt.

Mit freundlichen GriRen

Mag. Dr. Brigitte Zarfl

2von?2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR ARBEIT,

Unterzeichner

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2020-01-07T712:08:08+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

SOZIALES, GESUNDHEIT UND
KOMNSUMENTENSCHUTZ
@ Serien-Nr. 738854333
MTSSIGNATUR
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at

von 3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020-01-07T12: 10: 28+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-01-07T12:08:08+0100
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-01-07T12:10:28+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




